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- erhebliche Folgeprobleme bestehen, insbesondere bei einer craniomandibulären Dys-
funktion. 

Aufwendungen für Leistungen zur Stabilisierung der Zähne (Retention) sind bis zu zwei Jah-
re nach Abschluss der auf der Grundlage des Heil- und Kostenplans durchgeführten kieferor-
thopädischen Behandlung zuschussfähig. 
 
 
Funktionsanalytische und funktionstherapeutische Leistungen (TS 3.5) 
Aufwendungen für funktionsanalytische und funktionstherapeutische Leistungen nach Ab-
schnitt J der GOZ sind nur bei Vorliegen folgender Indikationen zuschussfähig: 

• Kiefergelenk- und Muskelerkrankungen (Myoarthropathien), 
• Zahnfleischerkrankungen im Rahmen einer systematischen Parodontalbehandlung, 
• Behandlungen mit Aufbissbehelfen mit adjustierten Oberflächen nach den Nrn. 7010 

und 7020 GOZ, 
• umfangreiche kieferorthopädische Maßnahmen oder 
• umfangreiche Gebisssanierungen. 

Voraussetzungen für die Bezuschussung sind die Angabe der Diagnose und die Vorlage ei-
ner Kopie der zahnärztlichen Dokumentation nach Nr. 8000 des Gebührenverzeichnisses der 
GOZ. 
 
 
Implantologische Leistungen (TS 3.6) 
Aufwendungen für implantologische Leistungen (Abschnitt K der GOZ) einschließlich aller 
damit verbundenen weiteren zahnärztlichen Leistungen sind wie folgt zuschussfähig: 

• für höchstens zwei Implantate je Kiefer – einschließlich vorhandener Implantate – ; 
• für höchstens vier Implantate je Kiefer – einschließlich vorhandener Implantate – bei im-

plantatbasiertem Zahnersatz im zahnlosen Ober- oder Unterkiefer, maßgeblich ist dabei 
der Zeitpunkt der Fixierung der Prothese 

• ohne Beschränkung der Anzahl ausschließlich bei Vorliegen bestimmter Diagnosen 
(s. TS 3.6 lfd. Nr. 3). 

 
 
Leistungsausschlüsse 
Nicht zuschussfähig sind Aufwendungen für 

• auf Verlangen des Versicherten erbrachte Leistungen, 
• Leistungen, die weder im Gebührenverzeichnis der GOZ/ GOÄ enthalten sind und deren 

Vergütung abweichend von der GOZ in einem Heil- und Kostenplan schriftlich vereinbart 
wurden sowie 

• Leistungen, die über das Maß einer zahnmedizinisch notwendigen zahnärztlichen Ver-
sorgung hinausgehen. 

 
 
Sie finden diese Informationen auch im Internet unter www.kvb.bund.de. 
 
Dieses Informationsblatt bietet einen Überblick über die tariflichen Leistungen. Für eine Be-
zuschussung maßgeblich sind allein die Bestimmungen des Tarifs der KVB (DS 115/V). 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre KVB 

http://www.kvb.bund.de/

